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Wichtige Mitteilung

Änderung des Annahmeschlusses „Amtsblatt 
für die Stadt Duisburg“ vom 30. Dezember 
2022 

Der Redaktionsschluss des am 30.12.2022  
erscheinenden „Amtsblattes für die Stadt  
Duisburg“ wird vom 15. Dezember 2022 auf 
den 7. Dezember 2022 vorverlegt. Bitte berück-
sichtigen Sie diese Änderung bei Ihrer Planung. 
Beiträge, die nach dem 7. Dezember 2022 ein-
gehen, werden somit erst zum 16. Januar 2023 
veröffentlicht.

Die Redaktion

Bekanntmachung über den Bebauungsplan 
Nr. 1269 -Röttgersbach- „Schulstandort  
Obere Holtener Straße“ für einen Bereich 
östlich der Oberen Holtener Straße und 
nördlich der Erlanger Straße

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
19.09.2022 gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
den Bebauungsplan Nr. 1269 -Röttgersbach- 
„Schulstandort Obere Holtener Straße“ als 
Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 1269 -Röttgersbach- 
„Schulstandort Obere Holtener Straße“ wird 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt 
gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 1269 -Röttgersbach- 
„Schulstandort Obere Holtener Straße“ mit 
Begründung kann beim Amt für Stadtentwick-
lung und Projektmanagement der Stadt Duisburg 
zu den üblichen Öffnungszeiten eingesehen 
werden.

Über den Inhalt des Planes und der Begründung 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,
2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und
3. gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung  

Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1) Eine Entschädigung wegen dieses Bebau-
ungsplanes kann der/die Entschädigungs-

berechtigte gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB verlangen, wenn die 
in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche 
kann der/die Berechtigte dadurch herbeifüh-
ren, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichti-
gen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch 
erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

2) Unbeachtlich werden: 

 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes

 3. eine nach § 214 Abs. 2a BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften und

 4. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorganges, 

 wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhaltes geltend 
gemacht worden sind.

 Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 
214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

3)  Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen 
diese Satzung gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1  
GO NRW nach Ablauf von sechs Monaten 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,

 b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,

 c) der Oberbürgermeister hat den Satzungs-
beschluss vorher beanstandet oder

 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt Duisburg vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
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 und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan Nr. 1269 -Röttgersbach- 
„Schulstandort Obere Holtener Straße“ in 
Kraft.

Duisburg, den 3. November 2022

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilen: 
Frau Bickschäfer / Frau Brauckmann
Tel.-Nr.: 0160 96846721 / 0160 96823239

Ungültigkeitserklärung eines Dienst-
siegels

Folgendes städtisches Dienstsiegel (Durch-
messer 1,9 cm) wird hiermit für ungültig 
erklärt.

Das Siegel trägt das Stadtwappen und 
folgende Umschrift:

„Siegel der Stadt Duisburg 452“ (1,9 cm)

Duisburg, den 3. November 2022

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag 

Freitag

Auskunft erteilt:
Herr Walkner
Tel.-Nr.: 0203 283-4299

Ungültigkeitserklärung eines  
städtischen Dienstausweises

Folgender Dienstausweis wird hiermit für 
ungültig erklärt:

Dienstausweis der Stadt Duisburg Nr. 872, 
ausgestellt für Herrn Aaron Falke.

Duisburg, den 3. November 2022

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Klaas

Auskunft erteilt:
Frau Klaas
Tel.-Nr.: 0203 283-7927

Ungültigkeitserklärung eines  
städtischen Dienstausweises

Folgender Dienstausweis wird hiermit für 
ungültig erklärt:

Dienstausweis der Stadt Duisburg 
Nr. 1860, ausgestellt für Herrn Ralph 
Schmitz-Lenders.

Duisburg, den 15. November 2022

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Klaas

Auskunft erteilt:
Frau Klaas
Tel.-Nr.: 0203 283-7927
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Zustellungen durch öffentliche Bekanntmachung gem. § 10 Landeszustellungsgesetz -
LZG NRW

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 02.11.2022, Aktenzeichen 51-42/95 Co, an Gülay
Yildirim, zuletzt wohnhaft Bleichstr. 15 47053 Duisburg . Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 112, Montags
und Donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Frau Kurtscheidt, Tel.-Nr.: 0203 283
3112

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 31.08.2022, Aktenzeichen 92.266, 92.267, 92.265, an
Ioan-Danut Farcas, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, Zimmer 307,
montags und donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Jacobs, Tel.-Nr.: 0203/283
5253

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 31.08.2022, Aktenzeichen 92.266, 92.267, 92.265, an
Ioan-Danut Farcas, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, Zimmer 307,
montags und donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Jacobs, Tel.-Nr.: 0203/283
5253

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 31.08.2022, Aktenzeichen 92.266, 92.267, 92.265, an
Ioan-Danut Farcas, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, Zimmer 307,
montags und donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Jacobs, Tel.-Nr.: 0203/283
5253

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 18.08.2022, Aktenzeichen 92.267, an Ioan-Danut
Farcas, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt
Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, Zimmer 307, montags und
donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Jacobs, Tel.-Nr.: 0203/283 5253

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 18.08.2022, Aktenzeichen 92.266, an Ioan-Danut
Farcas, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt
Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, Zimmer 307, montags und
donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Jacobs, Tel.-Nr.: 0203/283 5253

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 24.08.2022, Aktenzeichen 92.265, an Ioan-Danut
Farcas, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt
Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, Zimmer 307, montags und
donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Jacobs, Tel.-Nr.: 0203/283 5253

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 08.08.2022, Aktenzeichen 51-42/91 Ug 92.227, an
Zeyss, Enrico, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der
Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 308, Montags bis Freitags
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Ugur, Tel.-Nr.: 0203 2835450



Amtsblatt011111111111111111111111111f

742742 Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 43 vom 30. November 2022

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 31.10.2022, Aktenzeichen 51-42 62.398, an Herr
Marian Voicu, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der
Stadt Duisburg,Zentrale, Steinsche Gasse 31, 47051 Duisburg, Zimmer 307, Montag bis Freitag in der Zeit von
8:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Lange, Tel.-Nr.: 0203 283 5937

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 17.10.2022, Aktenzeichen 51-42/91 Ell 91971, an
Maram Shaar, zuletzt wohnhaft Theodor-Heuss-Straße 47, 63225 Langen. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Starße
152, 47179 Duisburg, Zimmer 304, Montags und Donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr. Auskunft
erteilt Frau Ellersiek, Tel.-Nr.: 0203/283-5658

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 04.11.2022, Aktenzeichen 51-42/91 92450, an Shiferaw
Darge, Tamirat, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt
der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179312 Duisburg, Zimmer 312, Montag bis
Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Hoppe, Tel.-Nr.: 0203/2835679

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 07.11.2022, Aktenzeichen 21-33 Li
232000515699, an Herrn Lukasz Langowski, zuletzt wohnhaft Kolpingstr. 44, 47166 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern Duisburg, Sonnenwall 85, 47051
Duisburg, Zimmer 502, Montag - Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Liedtke,
Tel.-Nr.: 0203 283-2248

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 17.10.2022, Aktenzeichen 51-42/91 Ell 91972-71, an
Maram Shaar, zuletzt wohnhaft Theodor-Heuss-Straße 47, 63225 Langen. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße
152, 47179 Duisburg, Zimmer 304, Montags und Donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr. Auskunft
erteilt Frau Ellersiek, Tel.-Nr.: 0203/283-5658

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 07.11.2022, Aktenzeichen 51-42/95 27234 27233, an
Bilyan Ventsislavov Angelov , zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 119, montags
und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Engel, Tel.-Nr.: 0203-2833586

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 19.10.2022, Aktenzeichen 558410, an
Marus Dumitru (geb. 15.07.2001), zuletzt wohnhaft Beecker Str. 174, 47166 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Steinsche Gasse 31, 47051
Duisburg, Zimmer 509, Mo.-Fr. nach Terminvereinbarung in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt
Herr Iyilik, Tel.-Nr.: 0203 283-7638

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 19.10.2022, Aktenzeichen 607063, an
Marus Dumitru als Erziehungsberechtigter von Ianis Vasile Vaduva, zuletzt wohnhaft Beecker Str. 174, 47166
Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg,
Steinsche Gasse 31, 47051 Duisburg, Zimmer 509, Mo.-Fr. nach Terminvereinbarung in der Zeit von 08:00 Uhr bis
16:00 Uhr. Auskunft erteilt Herr Iyilik, Tel.-Nr.: 0203 283-7638
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des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 08.11.2022, Aktenzeichen 32-31-1 Wer
32-31-2, an Sandeep Singh, geb. 06.12.1988, zuletzt wohnhaft unbekannten Aufenthaltes. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Königstr. 63 - 65, 47051
Duisburg, Zimmer 237, montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt
Frau Wernike, Tel.-Nr.: 0203 283 6241

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 08.11.2022, Aktenzeichen 51-42/91 92467, an Frau
Layla Khalaf, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der
Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, Zimmer 304, montags und
donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr. Auskunft erteilt Frau Baum, Tel.-Nr.: 0203 283 8622

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 09.11.2022, Aktenzeichen 51-42/91 92468, an
Volodymyr Korchenko, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, Zimmer 304,
montags und donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr. Auskunft erteilt Frau Baum, Tel.-Nr.: 0203 283
8622

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 09.11.2022, Aktenzeichen 51-42/91 92469, an
Volodymyr Korchenko, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, Zimmer 304,
montags und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr. Auskunft erteilt Frau Baum, Tel.-Nr.: 0203 283
8622

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 09.11.2022, Aktenzeichen 51-42/91 92470, an
Volodymyr Korchenko, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, Zimmer 304,
montags und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr. Auskunft erteilt Frau Baum, Tel.-Nr.: 0203 283
8622

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 14.12.2021, Aktenzeichen 51-42/95 Klu, an Jaber,
Mohamed, zuletzt wohnhaft Calle general Illorens 15, PTA 06, Valencia 46025, ES-Spanien. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051
Duisburg, Zimmer 115, montags und donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau
Kleinkoenen, Tel.-Nr.: 02030283 8732

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 09.11.2022, Aktenzeichen 14715/2022,
an Cornelius Kirsch, zuletzt wohnhaft Im Birkenkamp 27, 47166 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Straßenverkehrsamt, Ludwig-
Krohne-Str. 6, 47058 Duisburg, Zimmer 208, Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Auskunft
erteilt Herr Günther, Tel.-Nr.: 0203 283-4886

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 10.11.2022, Aktenzeichen 51-42/91 An 39.993, an
Giuletta Constantin, zuletzt wohnhaft Berliner Str. 26 in 47138 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt
werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg,
Zimmer 305, Dienstags und Donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau
Antoszkiewicz, Tel.-Nr.: 0203-283-5723
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des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 10.11.2022, Aktenzeichen 51-42-/91 An 39.994, an
Frau Giulieta Constantin, zuletzt wohnhaft Berliner Str. 26, 47138 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152,
47179 Duisburg, Zimmer 305, Dienstags und Donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt
Frau Antoszkiewicz, Tel.-Nr.: 0203-283 5723

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 24.08.2022, Aktenzeichen 51-42/95 27209, an Pablo
Solodovnyk, zuletzt wohnhaft letzte bekannte Anschrift: Tovaryska 56/25,68 , 6900 Saporischschja Ukraine . Das
Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte,
Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 117, montags und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00
Uhr. Auskunft erteilt Frau Labudda, Tel.-Nr.: 020328382424

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 27.09.2022, Aktenzeichen
222502460818, an Petra Christine Meinhardt, zuletzt wohnhaft Dreikönigenstraße 34, 47799 Krefeld. Das
Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Von-der-Mark-
Str. 36, 47137 Duisburg, Zimmer 410, montags bis freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt
Frau Schwanekamp, Tel.-Nr.: 0203 283 2394

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 21.10.2022, Aktenzeichen 64.781, an Suedia Banica,
zuletzt wohnhaft Wilhelmstraße 58, 47169 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, Zimmer 307,
montags und donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Jacobs, Tel.-Nr.: 0203/283
5253

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 21.10.2022, Aktenzeichen 64.781, an Suedia Banica,
zuletzt wohnhaft Wilhelmstraße 58, 47169 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, Zimmer 307,
montags und donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Jacobs, Tel.-Nr.: 0203/283
5253

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 21.10.2022, Aktenzeichen 64.779, an Suedia Banica,
zuletzt wohnhaft Wilhelmstraße 58, 47169 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, Zimmer 307,
montags und donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Jacobs, Tel.-Nr.: 0203/283
5253

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 21.10.2022, Aktenzeichen 64.780, an Suedia Banica,
zuletzt wohnhaft Wilhelmstraße 58, 47169 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außenstelle Ludgeristraße, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, Zimmer
307, montags und donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Jacobs, Tel.-Nr.:
0203/283 5253

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 24.02.2022, Aktenzeichen 232 000
473 880 (Haftungsbescheid GewSt 2016, 2017, 2018, NZ 2016, SZ), an Dirck van Wylick, zuletzt wohnhaft Prins
Bernardstr. 5, 6291 GV GAALS, Niederlande. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für
Rechnungswesen und Steuern Duisburg, Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 707, Montag - Donnerstag in
der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Püttmann, Tel.-Nr.: 0203/283-5282
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des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 15.11.2022, Aktenzeichen 21-32 Sta
HaB GewSt 15 - 17, an Frau Hilal Aktas, zuletzt wohnhaft Weseler Str. 281, 47169 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern Duisburg, Sonnenwall 85, 47051
Duisburg, Zimmer 707, montags bis donnerstags in der Zeit von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr. Auskunft erteilt Herr
Stammen, Tel.-Nr.: 0203 283 6197

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 03.11.2022, Aktenzeichen 51-42/95 23804, an Sevim
Merdivan, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der
Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 114, montags und donnerstags
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Müllers, Tel.-Nr.: 0203/ 283-7315

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 14.11.2022, Aktenzeichen
223013227221, an Abel Aurel Novac, zuletzt wohnhaft Friedrich-Alfred-Str. 38, 47226 Duisburg. Das Dokument
kann eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Von-der-Mark-Str. 36,
47137 Duisburg, Zimmer 412, Mo - Fr in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Felder, Tel.-Nr.:
02032837136

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 14.11.2022, Aktenzeichen 51-42/95 27251, an Gabriel
Reimann, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der
Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 117, montags und donnerstags
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Cakmak, Tel.-Nr.: 0203 283-6423

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 14.11.2022, Aktenzeichen 51-42/95 27252, an Emil
Raychev Maksimov , zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 118, montags
undd donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Njamculovic, Tel.-Nr.: 0203 283-
3723

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 15.11.2022, Aktenzeichen 232 000
397 556, HaB GwSt 2013,Vsp.Z.2013, Nz 2013, Sz, an Annamaria Florea, zuletzt wohnhaft Calle Badia Gran
Reserva No 19,poso 3, Puerta 2; 17487 Empuriabrava, Castello D'Empuries, Spanien. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern Duisburg, Sonnenwall 85, 47051
Duisburg, Zimmer 708, montags bis donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau
Schweiger, Tel.-Nr.: 0203-283 8232

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 14.11.2022, Aktenzeichen 51-42/95 27256, an Victor
Pascal, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt
Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 117, montags und donnerstags  in der
Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Cakmak, Tel.-Nr.: 0203 283-6423

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 14.11.2022, Aktenzeichen 51-42/95 27257, an Osazee
Eguavoen, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der
Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 115, montags und donnerstags
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Kleinkoenen, Tel.-Nr.: 0203 283-8732
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des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 10.11.2022, Aktenzeichen 51-42/95 27258, an
Chousein Souliman, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 117, montags
und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Labudda, Tel.-Nr.: 0203-2838428

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 28.07.2022, Aktenzeichen 32-23 Lü
14181/2022, an Sven Mainzer, zuletzt wohnhaft Metastr. 29 in 46537 Dinslaken. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Straßenverkehrsamt, Ludwig-
Krohne-Str. 6, 47058 Duisburg, Zimmer 205, dienstags, mittwochs und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis
13:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Lübcke, Tel.-Nr.: 0203 283-3716

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 15.11.2022, Aktenzeichen 14613/2022,
an Stefanita-Alex Stoian, zuletzt wohnhaft Friedrich-Alfred-Str. 36, 47226 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Straßenverkehrsamt, Ludwig-
Krohne-Str. 6 Straßenverkehrsamt, 47058 Duisburg, Zimmer 208, Montag-Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis
13:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Pollender, Tel.-Nr.: 0203-2834828

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 15.11.2022, Aktenzeichen 51-42/95 27260, an Serhyi
Kryzhanivskyi, zuletzt wohnhaft Ul. Architektor Nikolaev 3, Kiew, Ukraine. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051
Duisburg, Zimmer 113, montags und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau
Kluge, Tel.-Nr.: 0203 283-8701

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 15.11.2022, Aktenzeichen 51-42/95 27259, an Ahmed
Kaka Ziyad Ahmed, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75 , 47051 Duisburg, Zimmer 115, montags
und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Kleinkoenen, Tel.-Nr.: 0203 283-
8732

Hinweis:

Mit der öffentlichen Bekanntmachung werden die vorstehend genannten Dokumente zugestellt.
Sie gelten als zugestellt, wenn seit der Veröffentlichung dieser Benachrichtigung zwei Wochen
vergangen sind. Es können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.



Amtsblatt011111111111111111111111111f

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 43 vom 30. November 2022 747746

Amtliche Bekanntmachung in den 
Amtsblättern der Städte Duisburg und 
Kamp-Lintfort

Die Verbandsversammlung des 
Sparkassen zweckverbandes der  
Städte Duisburg und Kamp-Lintfort 
tagt am Donnerstag, 8. Dezember 
2022, 18:00 Uhr, in der Sparkasse  
Duisburg, Saal 1 und 2, EG, Kuhlen-
wall 20, 47051 Duisburg.

Einlasskarten für Besucherinnen und  
Besucher der öffentlichen Sitzung kön-
nen bei der Abteilung Vorstandsstab der 
Sparkasse Duisburg, Königstraße 23 - 25, 
47051 Duisburg, unter der Tel.-Nr. 
(02 03) 28 15-81 23 10 angefordert 
werden.

Die zur Beratung anstehenden Vorlagen 
der öffentlichen Sitzung können in der 
Abteilung Vorstandsstab der Sparkasse 
Duisburg unter oben genannter Anschrift 
eingesehen werden.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift über 
die Sitzung vom 9. Juni 2022 

2. Nachwahl eines Mitglieds des Verwal-
tungsrats der Sparkasse Duisburg

3. Nachwahl von zwei stellvertretenden 
Mitgliedern des Verwaltungsrates der 
Sparkasse Duisburg

Duisburg, den 3. November 2022

Sagurna  Murrack
Vorsitzender der  Verbandsvorsteher 
Verbandsversammlung 

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3758382406 (alt 
28382406) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 

unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 27. Oktober 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3201930587 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 3. November 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3201635137, 
3202057117 der Sparkasse Duisburg  
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 3. November 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 4251160000 (alt 
151160009), 4200687814 der Sparkasse 
Duisburg wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 3. November 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 4216011827 (alt 
116011826), 3202092296 der Sparkasse 
Duisburg wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 3. November 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3274049083 (alt 

174049080) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 4. November 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3273031330 (alt 
173031337) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 11. November 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3215013065 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 11. November 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202060400 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 11. November 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der Windpark Fleetmark II GmbH & 
Co. KG gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1c  
GO NRW

Die Gesellschafterversammlung der Wind-
park Fleetmark II GmbH & Co. KG hat am 
31. August 2022 den Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2021 wie folgt festgestellt:

Die Gesellschafterversammlung der Wind-
park Fleetmark II GmbH & Co. KG geneh-
migt, dass der Jahresüberschuss in Höhe 
von 308.469,47 EUR auf Rücklagenkonten 
gutgeschrieben wird.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 05. Dezember 2022 bis 02. 
Januar 2023 in der Konzernzentrale der 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mbH, Bungertstraße 27, 47053 
Duisburg, unter Vorsprache bei der Infor-
mation montags bis donnerstags von 8.00 
Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 
Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Partnerschaft mbB, Duisburg, 
hat folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die Windpark Fleetmark II GmbH & Co. 
KG

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der  
Windpark Fleetmark II GmbH & Co. KG - 
bestehend aus der Bilanz zum  
31. Dezember 2021 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 
2021 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der 
Windpark Fleetmark II GmbH & Co. KG für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 
zum 31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 

den deutschen, für Personenhandelsge-
sellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2021 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. De-
zember 2021 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen.

Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verant-
wortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den deutschen, für Perso-
nenhandelsgesellschaften im Sinne des  
§ 264a HGB geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwen-
dig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstel-
lungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-
gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.
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Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
- falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-
fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-

sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls die-
se Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-

abschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 2. Juni 2022

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger Vahidi
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
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Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der Windpark Koßdorf III GmbH & 
Co. KG gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1c  
GO NRW

Die Gesellschafterversammlung der Wind-
park Koßdorf III GmbH & Co. KG hat am 
31. August 2022 den Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2021 wie folgt festgestellt:

Die Gesellschafterversammlung der Wind-
park Koßdorf III GmbH & Co. KG geneh-
migt, dass der Jahresfehlbetrag in Höhe 
von 319.884,00 EUR auf Rücklagekonten 
belastet wird.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 05. Dezember 2022 bis 02. 
Januar 2023 in der Konzernzentrale der 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mbH, Bungertstraße 27, 47053 
Duisburg, unter Vorsprache bei der Infor-
mation montags bis donnerstags von 8.00 
Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 
Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Partnerschaft mbB, Duisburg, 
hat folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die Windpark Koßdorf III GmbH & Co. 
KG

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der  
Windpark Koßdorf III GmbH & Co. KG - be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2021 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der Windpark Koßdorf 
III GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 
2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 

den deutschen, für Personenhandels-
gesellschaften im Sinne des § 264a 
HGB geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. 
Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen.

Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verant-
wortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den deutschen, für Perso-
nenhandelsgesellschaften im Sinne des  
§ 264a HGB geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwen-
dig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstel-
lungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-
gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.
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Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende 
Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen - beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten - falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-
fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-

sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls die-
se Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-

abschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 15. Mai 2022

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger Vahidi
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
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Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der Windpark Staustein GmbH & 
Co. KG gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1c  
GO NRW

Die Gesellschafterversammlung der Wind-
park Staustein GmbH & Co. KG hat am 
31. August 2022 den Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2021 wie folgt festgestellt:

Die Gesellschafterversammlung der Wind-
park Staustein GmbH & Co. KG geneh-
migt, dass der Jahresfehlbetrag in Höhe 
von 46.163,62 EUR auf Rücklagekonten 
belastet wird.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 05. Dezember 2022 bis  
02. Januar 2023 in der Konzernzentrale 
der Duisburger Versorgungs- und Ver-
kehrsgesellschaft mbH, Bungertstraße 27, 
47053 Duisburg, unter Vorsprache bei der 
Information montags bis donnerstags von 
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 
8.00 Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme 
aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Partnerschaft mbB, Duisburg, 
hat folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die Windpark Staustein GmbH & Co. 
KG

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der 
Windpark Staustein GmbH & Co. KG 
- bestehend aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2021 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 
2021 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der 
Windpark Staustein GmbH & Co. KG für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 
zum 31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Personenhandels-

gesellschaften im Sinne des § 264a 
HGB geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. 
Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen.

Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verant-
wortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den deutschen, für Perso-
nenhandelsgesellschaften im Sinne des  
§ 264a HGB geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwen-
dig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstel-
lungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-
gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.
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Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende 
Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen - beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten - falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-
fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-

sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls die-
se Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-

abschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 15. Mai 2022

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger Vahidi
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
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Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der RheinEnergie-Stadtwerke  
Duisburg Windpark Verwaltungs- 
GmbH gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1c  
GO NRW

Die Gesellschafterversammlung der  
RheinEnergie-Stadtwerke Duisburg Wind-
park Verwaltungs-GmbH hat am  
26. August 2022 den Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2021 wie folgt festgestellt:

Die Gesellschafterversammlung der  
RheinEnergie-Stadtwerke Duisburg Wind-
park Verwaltungs-GmbH stimmt zu, den 
Jahresfehlbetrag von 2.054,69 EUR auf das 
kommende Geschäftsjahr vorzutragen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 05. Dezember 2022 bis 02. 
Januar 2023 in der Konzernzentrale der 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mbH, Bungertstraße 27, 47053 
Duisburg, unter Vorsprache bei der Infor-
mation montags bis donnerstags von 8.00 
Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 
Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Partnerschaft mbB, Duisburg, hat 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die RheinEnergie-Stadtwerke Duisburg 
Windpark Verwaltungs-GmbH, Duisburg

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der  
RheinEnergie-Stadtwerke Duisburg Wind-
park Verwaltungs-GmbH - bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 
bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
- geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht RheinEnergie-Stadtwerke Duis-
burg Windpark Verwaltungs-GmbH für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresab-

schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. 
Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zum 
Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-

lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen - beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 
ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-
gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.
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Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende 
Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen - beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten - falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage 
für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-

sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls die-
se Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-

abschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 15. Mai 2022

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger Vahidi
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
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